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Tim Sanders

From: Fernand SCHOOS <Fernand.SCHOOS@sicona.lu>
Sent: 28 April 2017 09:04
To: marco.huemann@luxplan.lu
Cc: Simone SCHNEIDER; Frank SOWA
Subject: RE: Aussage zum Steinkauz, Mamer

Sehr geehrter Herr Huemann, 
 
Leider war ich die letzten Wochen sehr im Stress, so dass Ihre Anfrage warten musste. Nach unseren Daten war das Steinkauzrevier Mamer Laach 2010 zum letzten Mal 
besetzt. Danach gab es keine Beobachtung mehr. Die Flächen sind heute nur noch als potentielles Steinkauzjagdgebiet einzustufen. Daher glaube ich dass die im Rahmen 
des Rotmilanschutzes geplanten Kompensationen auch für den Steinkauz genügen, sofern sie in unmittelbarer Nähe des Eingriffs stattfinden. 
 
MfG 
 
Fernand Schoos 

Chargé de direction 
 

Naturschutzsyndikat SICONA 
12, rue de Capellen L-8393 Olm 
 

Tel. (+352) 26 30 36 36 
fernand.schoos@sicona.lu 
www.sicona.lu 

 
 
 
 
De : marco.huemann@luxplan.lu [mailto:marco.huemann@luxplan.lu]  
Envoyé : 19 April 2017 15:10 
À : Fernand SCHOOS <Fernand.SCHOOS@sicona.lu> 
Objet : Fw: Aussage zum Steinkauz, Mamer 
 
Moien Herr Schoos,  
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hier eine kleine Erinnerung an meine Anfrage vom 06.04.  
 
Vielen Dank für ein kurzes Feedback. 
 

 
----- Forwarded by Marco Huemann/SCL/LU on 19/04/2017 15:04 -----  
 
From:        Marco Huemann/SCL/LU  
To:        fernand.schoos@sicona.lu  
Cc:        "Patrick Wallers" <Patrick.Wallers@mamer.lu>  
Date:        06/04/2017 14:08  
Subject:        Aussage zum Steinkauz, Mamer  

 
 
Moien Herr Schoos,  
 
vielen Dank schon mal für die telefonisch übermittelten Informationen zum Steinkauz in Mamer.  
Wie bereits angesprochen wäre es schön ein paar Zeilen schriftlich zu bekommen, damit ich in der zweiten Pahse der Strategischen Umweltprüfung zur punktuellen 
Modifikation des PAG etwas schreiben kann.  
 
Zur Einschätzung der Lage der Fläche finden Sie im Folgenden nochmal das 2016er Luftbild mit Umrandung.  
Außerdem die abschließende Einschätzung der COL (2016):  
 
"Da die Fläche verhältnismäßig klein ist und einen Abschluss des Siedlungsbereiches darstellt,  
spricht sich die COL nicht gegen eine Bebauung aus. Erfolgt eine Bebauung, sind jedoch die  
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Offenlandfläche (Jagdgebiet Milane) sowie die Gehölzstrukturen gleichwertig nach Art. 17 des  
Naturschutzgesetzes “Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et  
des ressources naturelles” zu kompensieren oder zu erhalten."  
 
Vielen Dank schon mal Herr Schoos.  
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